
Sozialamt 

Arbeitsweise des Sozialamtes ab dem 08. Mai 2020 

 

• Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen 

• Betreuungsbehörde 

• Hilfe zur Pflege  

• Eingliederungshilfe 

• Ambulante soziale Daseinsvorsorge 

 



Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung  

- außerhalb von Einrichtungen 

Mit dem Sozialschutz-Paket vom 27.03.2020 wurden mit 

dem § 141 SGB XII Übergangsregelungen für das Dritte und 

Vierte Kapitel des SGB XII in der Zeit vom 01. März bis     

30. Juni 2020 geschaffen 

Die Neuregelungen: 

 

• befristete Aussetzung der Berücksichtigung von Vermögen  

• befristete Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen für     

  Unterkunft und Heizung als angemessen                                                       

• Erleichterung bei Berücksichtigung von Einkommen in Fällen  

  einer vorläufigen Entscheidung 

• den Umgang mit Weiterbewilligungen                     
 



Betreuungsbehörde 

• Mitarbeiter arbeiten im Wechsel im Homeoffice und im Büro 

• Beratungen finden telefonisch statt 

• Sachverhaltsermittlungen für die Sozialdiagnostik werden 

telefonisch durchgeführt 

• Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten werden zur Zeit 

nicht durchgeführt 

• zwei Kolleginnen befinden sich derzeit in der Einarbeitung 

• drei Kolleginnen gehören zur Risikogruppe  

 



 

 

Hilfe zur Pflege 
Leistungsformen 

 

Hilfe zur Pflege ambulant, stationär, Blindenhilfe, 

Landespflegegeld, Bestattungskostenbeihilfe,  

• Antragsannahme erfolgt vorrangig in Schriftform/ elektronischer 

Form via E-Mail 

• telefonische Beratung zu Fragen des Antragsverfahrens 

• Fristen werden großzügig ausgelegt 

• Hilfebedarfsfeststellung durch Sozialarbeiter erfolgt nach Aktenlage 

und Rücksprache mit dem jeweiligen Pflegedienst 

• Kostenübernahme/ Rechnungsbegleichung erfolgen weiterhin 

unverändert 

• Mitarbeiter sitzen möglichst getrennt im Büro/ Wahrnehmung 

Möglichkeit von Homeoffice 



Eingliederungshilfe 

Leistungsformen des SGB IX 

1. Leistungsbereich besondere Wohnformen für Erwachsene und 

Kinder/Jugendliche  

• Kostenübernahmen erfolgen weiterhin unverändert 

• Höherstufungsanträge LT6 in LT5 und LT14 in LT13 aufgrund Änderung in der 

Tagesstruktur im Zusammenhang mit den Schließungen der WfbM und 

Tagesstätten werden aktuell gesammelt 

2. Teilstationäre Leistungen /Werkstätten für behinderte Menschen/ 

Tagesstätten/ Integrationskindertagesstätten  

• Notbetreuung für eingeschränkten Personenkreis möglich und wird genutzt 

     - seit 11.05.2020 weiter Öffnung der WfbM zur Sicherstellung des wirtschaftlichen Betriebes 

• Kostenübernahme erfolgt weiterhin 

• nicht beschäftigtes Personal wird nach Information der Träger teilweise bereits in 

Wohnstätten eingesetzt 



Eingliederungshilfe 
3. Ambulante Leistungen (Einzelfallhilfe in der Schule, Frühförderung, 

ambulant betreutes Wohnen, Autismus spezifische Frühförderung…)  

• Abstimmungen mit anfragenden Trägern zur modifizierten Leistungserbringungen sind 

erfolgt 
 

Ambulant betreutes Wohnen 

 

• telefonische Beratung 

• Begleitung/Erledigung von Einkäufen nach vorheriger Abstimmung mit dem Sozialamt 

• in Einzelfällen persönlicher Kontakt 
 

Frühförderung 

 

• Bereitstellung von Fördermaterial für die Eltern 

• Videochats als Förderleistung  

• telefonische Beratung der Eltern im Rahmen der Förderung 

• seit 05.05.2020 verstärkte Förderungen durch die Leistungserbringer in Abstimmung mit 

den Eltern unter Einhaltung der aktuellen Eindämmungsverordnung  
 

Hilfe zur angemessenen Schulbildung 

 
• Betreuung von Kindern im Rahmen der Notbetreuung 

• Betreuung im Rahmen der Beschulung entsprechend den Präsenzzeiten in der Schule/ in 

der Häuslichkeit 
 



Ambulante soziale 

Daseinsvorsorge 

Arbeitsweise im Sozialamt 

• Beratungen finden ausschließlich telefonisch statt 

• wöchentlicher Wechsel der Präsenszeiten im Sozialamt 

• Mitarbeiter im Homeoffice vollumfänglich mit Technik ausgestattet 

• Sachgebiet bleibt auch bei Infektion eines Mitarbeiters weiterhin 

arbeitsfähig 

• die Mitarbeit in Arbeitskreisen/ Arbeitsgruppen ist bis auf weiteres 

ausgesetzt 
 

Arbeitsweise in den Pflegestützpunkten Erkner und Fürstenwalde 

•  die Beratungen werden ausschließlich telefonisch durch den      

   Sozialarbeiter durchgeführt 

•  Anträge werden per Telefon erläutert und beim Ausfüllen wird unterstützt 
 


